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Vorhabenbezogener Bebauungsplan  "Seestraße" 
- beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB -  
1. Satzung über die planungsrechtlichen Festsetzungen (§ 10 BauGB) 
2. Satzung über die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) 
- Einleitungs- und Entwurfsbeschlüsse -  
 
 
Sachdarstellung und Begründung:
 
Das ca. 1.500 m² große Plangebiet befindet sich im süd-östlichen Teil des Ortsteils Großin-
gersheim und umfasst die Flst. 5210, 5210/1 und 5207/2 (Seestraße 8). Diese wurden von 
der Firma OSWA Wohn- und Industriebau GmbH, Ingersheim, erworben. 
 
Momentane Nutzung der Grundstücke: 
 
Das ehemalige Gemeinschaftshaus der Süddeutschen Gemeinschaft auf Flst. 5207/2 (See-
straße 8) steht leer. Die Grundstücke Flst. 5210 und 5210/1 werden momentan als Wiesen-
grundstücke genutzt, auf denen sich eine leerstehende Feldscheuer befindet. Die Firma 
OSWA beabsichtigt die bestehenden Gebäude abzubrechen und mit Einzelhäusern zu be-
bauen. 
 
Die Flurstücke 5210 und 5210/1 liegen im Geltungsbereich des am 24.06.1972 in Kraft getre-
ten Bebauungsplans „Kettenäcker“. Für das Flst. 5207/2 ist kein Bebauungsplan aufgestellt, 
es ist dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen. Das Plangebiet wird sowohl im nördli-
chen, als auch im östlichen Bereich durch Wohnbebauung in Form von Ein- und Mehrfamili-
enhäuser begrenzt. Diese umfassen die Gebäude Neckarstraße 36 bis 40 und Riedberghof 4 
und 6. Im Osten erfolgt die Begrenzung durch die Seestraße, im Süden durch den Riedberg-
hof. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Die Flurstücke 5210 und 5210/1 mit einer Gesamtfläche von ca. 800 m² sind im alten Be-
bauungsplan „Kettenäcker“ als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Die Lage und Größe 
des Baufensters ermöglicht eine Bebauung mit lediglich einem Einzel- bzw. einem Doppel-
haus auf beiden Grundstücken.  
 



 
 
 
Das Flst. 5207/2 mit einer Gesamtfläche von ca. 700 m² liegt nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans. Eine Bebauung wäre hier nach § 34 BauGB zu beurteilen (Bauvorhaben 
sind zulässig wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebungsbe-
bauung einfügen). 
 
Zielsetzung des Bebauungsplanverfahrens ist es, die Flst. 5210 und 5210/1 mit zwei Einzel-
häusern zu bebauen und auf dem Flst. 5207/2 ebenfalls eine Wohnbebauung mit zwei Ein-
zelhäusern oder einem Doppelhaus zu ermöglichen. 
 
Die Firma OSWA hat die Gemeinde um die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes ersucht. Ein Durchführungsvertrag wird derzeit mit dem Vorhabenträger ausge-
arbeitet und dann im Gemeinderat besprochen. 
 
Erschließung: 
Die geplanten Bauflächen sind bereits voll erschlossen, lediglich Hausanschlussleitungen 
sind herzustellen. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über das  bestehende Straßennetz. 
Durch die geringe Zahl der zusätzlichen Wohneinheiten (maximal 8 WE) ist weder eine nen-
nenswerte Änderung des Verkehrsaufkommens zu erwarten, noch eine Änderung des Stra-
ßenraumes erforderlich. 
 
 
 
 
 
Beratung:
 
Es erfolgt eine kurze Aussprache im Gremium, bei der hauptsächlich Verständnisfragen ge-
klärt werden. 
 
 



Beschluss:
 

1. Aufgrund von § 12 BauGB i.V. mit § 4 GemO wird das Satzungsverfahren über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan “Seestraße”, im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB eingeleitet, mit 
 
1. Satzung über planungsrechtliche Festsetzungen (§ 10 BauGB) 
2. Satzung über örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO). 
 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Abgrenzung im Lageplan vom 
26.02.2013. 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
14 dafür 
0 dagegen 
0 befangen 
0 Enthaltungen 
      


